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Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

angesichts unseres Leitmotivs eines redlichen sowie pro-
fessionellen Handels im bestmöglichen Kundeninteresse 
und vor dem nachfolgend skizzierten rechtlichen Hinter-
grund soll Ihnen die vorliegende Informationsbroschüre 
insbesondere einen Überblick über uns und  

• unsere Wertpapierdienstleistungen und  

• unseren Umgang mit möglichen Interessenkon-
flikten geben. 

Verschiedene gesetzliche Neuregelungen der jüngeren 
Vergangenheit, die in das Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG) eingeführt worden sind, haben sich die Stärkung 
des Wettbewerbs zwischen den Wertpapierfirmen und die 
Verbesserung des Anlegerschutzes zum Ziel gesetzt. Die 
genannten Ziele sollen u. a. durch die Erhöhung der 
Markttransparenz, eine Ausweitung und Standardisierung 
der Informationspflichten für Wertpapierfirmen (z. B. 
durch die Einführung eines Produktinformationsblattes / 
Basisinformationsblattes für Privatkunden) sowie die EU-
weite Harmonisierung der Aufsichtsregeln für die Erbrin-
gung von Wertpapierdienstleistungen erreicht werden.  

Das gesetzlich vorgegebene Schutzniveau unterscheidet 
sich dabei je nach Kundengruppe (Privatkunde, professi-
oneller Kunde, geeignete Gegenpartei). Im Interesse ei-

nes höchstmöglichen Kundenschutzes werden wir Sie, so-
fern keine abweichende Regelung getroffen wird, in die 
Kategorie „Privatkunde“ einstufen. Dies hat beispiels-
weise zur Folge, dass aufgrund der Vorgaben aus dem 
WpHG im Rahmen einer Anlageberatung eine Geeig-
netheitserklärung erstellt wird. Darin werden neben der 
Begründung der Empfehlung(en) auch Angaben zu Ihren 
persönlichen und finanziellen Verhältnissen dokumen-
tiert, um Ihnen eine wohlinformierte Anlageentscheidung 
zu ermöglichen. Sofern Sie einen Depotbevollmächtigen 
beauftragt haben, wird dieser im Beratungsgespräch mit 
der gleichen Sorgfalt beraten. Folglich ist ihm ebenfalls 
eine Geeignetheitserklärung zur Verfügung zu stellen, mit 
der er u. a. auch Einblick in Ihre finanziellen Verhältnisse 
erhält. Eine Geeignetheitserklärung wird demgegenüber 
nicht erstellt, wenn Sie als professioneller Kunde oder ge-
eignete Gegenpartei eingestuft sind. Ebenso wird eine Ge-
eignetheitserklärung nicht erstellt, wenn ein Bevollmäch-
tigter für Sie tätig wird, der seinerseits professioneller 
Kunde oder geeignete Gegenpartei ist. 

Weitergehende Informationen erhalten Sie von Ihrem Be-
rater gerne in einem persönlichen Gespräch. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Sparkasse Borken Schwalmstadt 
Der Vorstand  

 

 
Informationen über uns und unsere Dienstleistungen  
(Stand: 02/2024) 
Gemäß den Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/565 und dem WpHG erteilen wir Ihnen hiermit fol-
gende Informationen über uns und unsere Wertpapier-
dienstleistungen. 

A. Informationen über uns 

Sparkasse Borken-Schwalmstadt 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Europaplatz 1 
34582 Borken (Hessen) 
Telefon: 06691 800-888 
Telefax: 06691 800-999 
E-Mail: info@spkbs.de 

Vermittler 

Wir bedienen uns im Zusammenhang mit der Erbringung 
unserer Dienstleistungen vertraglich gebundener Ver-
mittler, die im Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland registriert sind. 

Bankerlaubnis  
 
Wir besitzen eine Bankerlaubnis gemäß § 32 Kreditwe-
sengesetz. 

Zuständige Aufsichtsbehörden 

Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde:  

Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 
Frankfurt am Main (Internet www.ecb.europa.eu)  

Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Cu-
rie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt/Main (Internet: 
www.bafin.de). 

 

Kommunikationsmittel und -sprache 

Sie können mit uns persönlich, telefonisch, brieflich oder 
elektronisch in deutscher Sprache kommunizieren. Kun-
denaufträge können in deutscher Sprache persönlich und 
telefonisch übermittelt werden. Soweit gesetzlich vorge-
geben, stellen wir Ihnen Informationen in elektronischer 
Form zur Verfügung. Als Privatkunde im Sinne des Wert-
papierhandelsgesetzes haben Sie die Möglichkeit, diese 
Informationen stattdessen in schriftlicher Form zu erhal-
ten, soweit sie sich nicht vertraglich für die elektronische 
Form entschieden haben. 

Aufzeichnung von telefonischer Kommunikation 

Telefonische Kommunikation, die sich auf die Annahme, 
Übermittlung oder Ausführung von Aufträgen zu Finanzin-
strumenten oder Wertpapierdienstleistungen und -ne-
bendienstleistungen bezieht, müssen wir aufgrund ge-
setzlicher Verpflichtung aufzeichnen und für fünf Jahre, 
aufbewahren. Innerhalb dieses Zeitraums stellen wir 
Ihnen auf Wunsch eine Kopie der Aufzeichnungen zur Ver-
fügung. Sofern Sie keine Aufzeichnung wünschen, bitten 
wir um einen entsprechenden Hinweis. In diesem Fall 
scheidet die telefonische Kommunikation aus. Sollte ein 
Bevollmächtigter für Sie tätig werden, gelten die Vor-
schriften zur telefonischen Kommunikation für den Be-
vollmächtigten ebenfalls. 

 

  Sparkasse Borken-Schwalmstadt 
 

 Kundeninformation zu Geschäften in Wertpapieren und weiteren 
     Finanzinstrumenten 

 
_____________________________________________________________________________ 

mailto:info@spkbs.de
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.bafin.de/


1.03.35.020.E01  Sparkasse Borken-Schwalmstadt – Kundeninformationen zum Wertpapiergeschäft (Stand:02.2024)  2 / 5 

Mitteilungen über getätigte Geschäfte 

Sie erhalten über jedes ausgeführte Geschäft von uns eine 
Abrechnung. Einmal jährlich erhalten Sie einen Auszug 
über den Inhalt Ihres Wertpapierdepots. 

Hinweise zur Einlagensicherung 

Wir gehören dem Sicherungssystem der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe an. 

1. Freiwillige Institutssicherung 

Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die 
angehörenden Institute selbst zu schützen und bei die-
sen drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise soll ein Einlagen-
sicherungsfall vermieden und die Geschäftsbeziehung 
zum Kunden dauerhaft und ohne Einschränkung fortge-
führt werden.  

2. Gesetzliche Einlagensicherung 

Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkas-
sen-Finanzgruppe ist als Einlagensicherungssystem nach 
dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich aner-
kannt. Sollte entgegen Absatz 1 ausnahmsweise die In-
stitutssicherung nicht greifen, hat der Kunde gegen das 
Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung seiner 
Einlagen im Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 EinSiG bis zu 
den Obergrenzen des § 8 EinSiG. Nicht entschädigungs-
fähig nach § 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen, die im 
Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen entstan-
den sind, sowie Inhaberschuldverschreibungen der Spar-
kasse und Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und 
Solawechseln. 

Mehr Informationen dazu finden Sie unter 
www.dsgv.de/sicherungssystem. Seit dem Bestehen der 
Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe 
hat noch nie ein Kunde eines Mitgliedsinstitutes einen 
Verlust seiner Einlagen erlitten. 

B. Umgang mit Interessenkonflikten 

Wir haben Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche 
Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftslei-
tung, unseren Beschäftigten und vertraglich gebundenen 
Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns direkt 
oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind, und Ihnen 
oder zwischen den Kunden untereinander nicht auf die 
Kundeninteressen, einschließlich deren Nachhaltigkeits-
präferenzen, auswirken. Details dazu finden Sie im sepa-
raten Punkt „Darstellung möglicher Interessenkonflikte“. 

C. Informationen über Dienstleistungen 

Wir betreiben alle banküblichen Geschäfte (insbesondere 
Kreditgeschäft, Kontoführung, Einlagengeschäft, Wertpa-
piergeschäft, Zahlungsverkehr u. Ä.), soweit die sparkas-
senrechtlichen / landesbankrechtlichen Regelungen keine 
Einschränkungen vorsehen.  

Anlageberatung 

Im Rahmen der Anlageberatung sprechen wir Ihnen ge-
genüber eine Empfehlung im Hinblick auf bestimmte für 
Sie geeignete Finanzinstrumente aus. Wir stützen diese 
Empfehlung auf eine Prüfung Ihrer persönlichen Um-
stände. Für diese Prüfung erfragen wir zum Beispiel Ihre 
Anlageziele und Ihre finanziellen Verhältnisse. Zur Ge-
währleistung einer qualitativ hochwertigen Anlagebera-
tung, die die Qualität der Dienstleistung für Sie verbessert 
und Ihre Kundeninteressen bestmöglich berücksichtigt, 
beziehen wir eine breite Palette von Produkten verschie-
dener Emittenten (Unternehmen der Sparkassen-Finanz-
gruppe und dritte Anbieter) in die Auswahl mit ein. Dabei 
werden aus der weltweit inzwischen unüberschaubaren 
Anzahl von Produkten unzähliger Emittenten vorrangig 
hauseigene Finanzinstrumente und solche von Unterneh-

men der Sparkassen-Finanzgruppe (insbesondere der De-
kaBank und der regionalen Landesbank) angeboten. Ein-
zelheiten und Informationen zum jeweiligen Produkt stellt 
Ihnen gern Ihr Berater zur Verfügung. Gleichzeitig sind 
Prospekte, die nach dem Wertpapierprospektgesetz ver-
öffentlicht wurden, sowie gegebenenfalls auch wesentli-
che Anlegerinformationen zu Investmentvermögen 
(Fonds) und Produktinformationsblätter / Basisinformati-
onsblätter auf der Homepage des Emittenten aufrufbar. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Falle der Anla-
geberatung keine regelmäßige Beurteilung der Geeignet-
heit der empfohlenen Finanzinstrumente durch uns er-
folgt. Das schließt jedoch nicht aus, dass wir - zum Bei-
spiel bei einer Fälligkeit - mit Anlageideen auf Sie zukom-
men. 

Information über die Risikoklassen der von uns emp-
fohlenen Finanzinstrumente 

In der Sparkassen-Finanzgruppe werden die im Rahmen 
der Anlageberatung empfohlenen Finanzinstrumente in 
eine von insgesamt fünf Produktrisikoklassen eingestuft. 
Bei der Risikobereitschaft des Kunden gibt es ebenfalls 
fünf mögliche Kategorien – von 1 („sehr geringe Risiko-
bereitschaft“) bis zu 5 („sehr hohe Risikobereitschaft“). 
Für jede Kategorie der Risikobereitschaft gibt es in der 
Sparkassen-Finanzgruppe folglich eine entsprechende 
Produktrisikoklasse. Hierdurch möchten wir sicherstel-
len, dass die Ihnen empfohlenen Finanzinstrumente je-
weils zu Ihrer maximalen Risikobereitschaft passen. 
Die Produktrisikoklassen der Sparkassen-Finanzgruppe 
sind nicht identisch mit den gesetzlich geregelten Risi-
koindikatoren, die in den von den Herstellern bereitzu-
stellenden gesetzlichen Informationsblättern (wesentli-
che Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt) ange-
geben werden. Die dort verwendeten Risikoindikatoren 
reichen dabei von 1 (niedrigstes Risiko) bis 7 (höchstes 
Risiko). Im Rahmen einer Anlageberatung führen wir die 
sieben Risikoindikatoren mit den fünf Produktrisikoklas-
sen zusammen. 
In der Geeignetheitserklärung, die wir Ihnen nach einer 
Anlageberatung zur Verfügung stellen, beziehen wir uns 
jeweils auf die Risikoklasse der Sparkassen-Finanz-
gruppe. 

Beratungsfreies Geschäft 

Beim beratungsfreien Geschäft treffen Sie ihre Anlageent-
scheidung unabhängig von einer persönlichen Anlage-
empfehlung unsererseits. Im Falle einer Auftragserteilung 
zu einem bestimmten Finanzinstrument überprüfen wir, 
ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun-
gen verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der 
Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu 
können (Angemessenheitsprüfung). Dazu holen wir vorab 
Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen ein. 
Anders als bei der Anlageberatung werden Ihre Anlage-
ziele und finanziellen Verhältnisse in diesem Fall nicht be-
rücksichtigt. Gelangen wir bei dieser Angemessenheits-
prüfung auf Basis der uns vorliegenden Informationen/ 
Daten zu der Auffassung, dass das von Ihnen in Betracht 
gezogene Finanzinstrument im obigen Sinne für Sie nicht 
angemessen ist, werden wir Sie hierüber informieren. 
Wünschen Sie dennoch die Ausführung Ihres Auftrags, 
dürfen wir diesen weisungsgemäß ausführen. 

D. Information über die Art der Anlageberatung 

Wertpapierfirmen, die Anlageberatung erbringen, sind 
verpflichtet, ihre Kunden zu informieren, ob die Anlage-
beratung als sogenannte „Unabhängige Honorar-Anlage-
beratung“ erbracht wird oder nicht (vgl. § 64 Absatz 1 Nr. 
1 WpHG, Art. 52 der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/565).  

Daher informieren wir Sie darüber, dass wir die Anlage-
beratung- wie bislang schon- nicht als Honorar-Anlage-
beratung, sondern als provisionsbasierte Anlagebera-

http://www.dsgv.de/sicherungssystem
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tung erbringen. Das bedeutet, dass wir Ihnen kein geson-
dertes Entgelt für unsere Beratungsleistungen berech-
nen. Im Zusammenhang mit der Anlageberatung dürfen 
wir jedoch Zuwendungen gemäß § 70 WpHG von unseren 
Vertriebspartnern erhalten. Wir setzen die erhaltenen Zu-
wendungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der 
Qualität der von uns erbrachten Wertpapierdienstleis-
tungen oder Wertpapiernebendienstleistungen ein. 

E. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung 

Über die der Anlageberatung vorgelagerte Produktaus-
wahl entscheiden wir unter Berücksichtigung konkreter 
Produkteigenschaften, welche Finanzinstrumente in un-
ser Beratungsuniversum aufgenommen werden. Durch 
die Auswahl der Finanzinstrumente, die wir Ihnen in der 
Anlageberatung als für Sie geeignet empfehlen, beziehen 
wir Nachhaltigkeitsrisiken und die Nachhaltigkeitsfakto-
ren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Ach-
tung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Kor-
ruption und Bestechung bei der Anlageberatung ein. Hier-
für kooperieren wir eng mit unseren Produktpartnern und 
Researchpartnern (Unternehmen der Sparkassen-Finanz-
gruppe und dritte Anbieter). Unter einem Nachhaltigkeits-
risiko verstehen wir ein Ereignis oder eine Bedingung in 
den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder poten-
ziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der 
Investition unserer Kunden haben könnte. 
 
Im Rahmen der Produktauswahl orientieren wir uns zum 
einen an den Vorgaben unserer Produktanbieter. Diese 
sind aufgrund regulatorischer Vorgaben oder Branchen-
standards generell verpflichtet, Nachhaltigkeitsaspekte 
im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen (bei Invest-
mentfonds) oder über die Auswahl der Basiswerte (bei 
Zertifikaten) zu berücksichtigen. Zum anderen berück-
sichtigen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltig-
keitsmerkmalen Nachhaltigkeitsfaktoren, wie z. B. Min-
destausschlüsse auf Basis eines anerkannten Branchen-
standards. Dies bedeutet zugleich, dass bei Investment-
fonds nicht in bestimmte Unternehmen investiert wird, 
die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. Bei 
Zertifikaten werden diese nicht als Basiswert zugrunde 
gelegt. Alternativ dazu wählen wir auch Finanzinstru-
mente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen für die Anlagebera-
tung aus, die in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten inves-
tieren (Produkte mit Auswirkungsbezug). Bei Investment-
fonds, die wir insbesondere unseren Kundinnen und Kun-
den ohne Nachhaltigkeitspräferenz empfehlen, sind die 
Kapitalverwaltungsgesellschaften aufgrund regulatori-
scher Vorgaben verpflichtet, darüber zu informieren, ob 
sie Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Investitions-
entscheidungen berücksichtigen. Auf diese Weise trägt 
der Produktauswahlprozess maßgeblich dazu bei, dass 
Nachhaltigkeitsfaktoren auf Basis der gesetzlichen Vorga-
ben sowie eines ergänzenden Branchenstandards berück-
sichtigt und verstärkt Finanzinstrumente in das Bera-
tungsuniversum aufgenommen werden, die keine unan-
gemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. 
 
Unsere ausführliche Strategie zur Einbeziehung von Nach-
haltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung der wichtigs-
ten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-
ren bei der Anlageberatung haben wir auf der Website un-
seres Hauses veröffentlicht. 

F. Informationen über gesetzliche Regelungen der 
Bankensanierung und –abwicklung 

Wir möchten Sie informieren, dass Bankaktien, Schuldver-
schreibungen von Banken und Sparkassen sowie andere 
Forderungen gegen Banken und Sparkassen europaweit 
besonderen Vorschriften für den Fall der Bestandgefähr-
dung dieser Institute unterliegen. Hintergrund sind die 

gesetzlichen Regelungen der Bankensanierung und -ab-
wicklung, die in einem Abwicklungsfall zur Anwendung 
kommen können. Diese Regelungen (zum Beispiel soge-
nanntes „Bail-in“) können sich für den Anleger bzw. Ver-
tragspartner im Abwicklungsfall des Instituts nachteilig 
auswirken. Nähere Informationen, welche Finanzinstru-
mente betroffen sind, erfahren Sie unter: www.bafin.de 
(unter dem Suchbegriff: Haftungskaskade). 

G. Kosten und Nebenkosten 

Informationen über Kosten und Nebenkosten entnehmen 
Sie bitte dem Preisverzeichnis der DekaBank und des S-
Brokers. Zum besseren Verständnis finden Sie dort 
exemplarische Kostenberechnungen für gängige Ge-
schäftsvorfälle. 

H. Informationen über den Zielmarkt des Produkts 

Für Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente wird 
ein Zielmarkt festgelegt. Mit dem Zielmarkt werden die 
Kundengruppen beschrieben, an die sich das Produkt 
richtet. Im Rahmen der Beratung bzw. der Ordererteilung 
informiert Sie der Berater auf Wunsch gerne über den 
Zielmarkt des empfohlenen bzw. von Ihnen gewünschten 
Produkts. Bei beratungsfreien Orders werden wir den 
Zielmarkt nur im Hinblick auf die Zielmarktkriterien Kun-
denkategorie sowie Kenntnisse und Erfahrungen prüfen. 

I. Hinweis zum sogenannten Day Trading 

Wir ermöglichen Ihnen den taggleichen Kauf und Verkauf 
desselben Wertpapiers, Geldmarktinstruments oder Deri-
vats (sog. Day Trading). Diese Geschäfte sind mit beson-
deren Risiken behaftet, über die wir in der Ihnen übermit-
telten Broschüre „Basisinformationen über Vermögens-
anlagen in Wertpapieren und weiteren Kapitalanlagen“ 
informieren. 

J. Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Für Wertpapier- und sonstige Finanzdienstleistungen 
verarbeiten wir Ihre hierfür jeweils erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten. Zwecke sind die Erfüllung der mit 
Ihnen geschlossenen Verträge (z. B. Beratungsverträge, 
Depotverträge) und die Erfüllung uns obliegender recht-
licher Verpflichtungen (z. B. aus dem Wertpapierhandels-
gesetz). 

K. Information zum Steuereinbehalt bei Kapitalerträ-
gen ohne Liquiditätszufluss 

Sofern wir den Einbehalt einer Kapitalertragsteuer nicht 
aus einem Liquiditätszufluss vornehmen können (z.B. im 
Fall der Vorabpauschale bei Investmentfonds oder bei 
der Einbuchung von Bonusaktien), sind wir gesetzlich er-
mächtigt, die anfallende Kapitalertragsteuer einem bei 
uns geführten Konto des Kunden zu belasten. Die Belas-
tung eines nicht ausgeschöpften Kontokorrentkredits 
(eingeräumte Kontoüberziehung) ist dabei ausgeschlos-
sen, wenn Sie vor dem Zufluss der Kapitalerträge der In-
anspruchnahme des Kontokorrentkredits widersprechen. 
Deckt das zur Verfügung stehende Guthaben einschließ-
lich eines zur Verfügung stehenden Kontokorrentkredits 
den Steuerbetrag nicht oder nicht vollständig ab, sind wir 
gesetzlich verpflichtet, den vollen Kapitalertrag dem Fi-
nanzamt anzuzeigen. 

L. Allgemeine Geschäftsbedingungen ggfs. Sonder-
bedingungen 

Mit Beginn des Vertragsverhältnisses gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der DekaBank / des S-
Brokers und ggfs. ergänzende Sonderbedingungen in der 
jeweils gültigen Fassung. 

 

 

http://www.bafin.de/
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M. Hinweis auf die Schlichtungsstelle und die europä-
ische Online-Streitbeilegungsplattform sowie zum 
Beschwerdemanagement  

Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglich-
keit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes zu wenden. Für die außerge-
richtliche Beilegung von Streitigkeiten aus online abge-
schlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen kann 

auch die Europäische Online-Streitbeilegungsplattform 
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ genutzt wer-
den. Näheres dazu finden Sie am Ende der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im hinteren Teil der Broschüre. 

Wir haben ferner Regelungen zum Umgang mit Kunden-
beschwerden getroffen und diese in unseren Beschwer-
demanagement-Grundsätzen dargestellt. Die Grundsätze 
sind auf der Website unseres Hauses veröffentlicht.

 
Darstellung möglicher Interessenkonflikte 
(Stand: 12/2023) 

Damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, 
unserer Geschäftsleitung, unseren Beschäftigten und ver-
traglich gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, 
die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden 
sind, und Ihnen oder zwischen den Kunden untereinander 
nicht auf die Kundeninteressen, einschließlich deren 
Nachhaltigkeitspräferenzen, auswirken, stellen wir Ihnen 
in den Abschnitten I. und III. mögliche Interessenkonflikte 
und unter Abschnitt IV. die von uns zum Schutz Ihrer Inte-
ressen getroffenen Maßnahmen dar. 

I. In unserem Haus können Interessenkonflikte auftre-
ten zwischen unseren Kunden und unserem Haus, den 
in unserem Haus beschäftigten oder mit diesen ver-
bundenen relevanten Personen, inkl. unserer Ge-
schäftsleitung, Personen, die durch Kontrolle mit unse-
rem Haus verbunden sind und anderen Kunden bei fol-
genden Wertpapier-Dienstleistungen / Wertpapier-Ne-
bendienstleistungen: 

Finanzkommissionsgeschäft (Anschaffung oder Ver-
äußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen 
für fremde Rechnung), 

Eigenhandel (Anschaffung oder Veräußerung von Fi-
nanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleis-
tung für andere), 

Eigengeschäft (Anschaffung oder Veräußerung von Fi-
nanzinstrumenten für eigene Rechnung jedoch nicht 
als Dienstleistung für andere), 

Abschlussvermittlung (Anschaffung oder Veräuße-
rung von Finanzinstrumenten in fremdem Namen für 
fremde Rechnung), 

Anlagevermittlung (Vermittlung von Geschäften über 
die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstru-
menten oder deren Nachweis), 

Emissionsgeschäft (Übernahme von Finanzinstrumen-
ten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Über-
nahme gleichwertiger Garantien). 

Platzierungsgeschäft (Platzierung von Finanzinstru-
menten ohne feste Übernahmeverpflichtung), 

Finanzportfolioverwaltung (Verwaltung einzelner oder 
mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen 
für andere mit Entscheidungsspielraum, 

Anlageberatung (Abgabe von persönlichen Empfehlun-
gen an Kunden oder deren Beauftragte, die sich auf Ge-
schäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, 
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönli-
chen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn 
geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über 
Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlich-
keit bekannt gegeben wird), 

Depotgeschäft (Verwahrung und Verwaltung von Fi-
nanzinstrumenten für andere und damit verbundene 
Dienstleistungen, 

Gewährung von Krediten oder Darlehen an andere für 
die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen, so-
fern das Unternehmen, das den Kredit oder das Darle-
hen gewährt, an diesen Geschäften beteiligt ist, 

Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, 
die industrielle Strategie sowie die Beratung und das 
Angebot von Dienstleistungen bei Unternehmenskäu-
fen und Unternehmenszusammenschlüssen,  

Devisengeschäfte, die im Zusammenhand mit Wertpa-
pierdienstleistungen stehen, 

Erstellung, Verbreitung oder Weitergabe von Finanz-
analysen/Anlageempfehlungen oder anderen Informa-
tionen über Finanzinstrumente oder deren Emittenten, 
die direkt oder indirekt eine Empfehlung für eine be-
stimmte Anlageentscheidung enthalten, 

Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem 
Emissionsgeschäft stehen und Dienstleistungen, die 
sich auf einen Basiswert im Sinne von §2 Absatz 3 Nr. 2 
oder WpHG beziehen. 

II. Insbesondere aber auch aus persönlichen Beziehun-
gen relevanter Personen (Geschäftsleiter oder Mitar-
beiter oder mit diesen verbundene Personen) unseres 
Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, z. B. 
über die Mitwirkung in Aufsichts- / Verwaltungs- oder 
Beiräten, bzw. von Emittenten mit Finanzinstrumenten 
mit unserem Haus (z. B. als Kunden unseres Hauses) 
sowie aus Beziehungen unseres Hauses zu Emittenten 
von Finanzinstrumenten dadurch, dass der jeweilige 
Emittent Tochterunternehmen unseres Hauses ist oder 
unser Haus an dem jeweiligen Emittenten von Finan-
zinstrumenten direkt oder indirekt beteiligt ist. Dane-
ben kann es zu Interessenkonflikten kommen, wenn 
unser Haus an Emissionen des jeweiligen Emittenten 
von Finanzinstrumenten mitwirkt, Kredit-/Garantiege-
ber des jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten 
ist, an der Erstellung einer Finanzanalyse/Anlage-
empfehlung zum jeweiligen Emittenten von Finanzin-
strumenten  beteiligt ist, Zahlungen an / von den / dem 
jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten er-
bringt / erhält, mit dem jeweiligen Emittenten von Fi-
nanzinstrumenten Kooperationen eingegangen ist 
oder mit dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstru-
menten gemeinsame direkte oder indirekte Tochter-
unternehmen/Beteiligungen betreibt/ hält. 

III. Es können Interessenkonflikte auch dadurch auftreten, 
dass 

a. unserem Haus oder einzelnen relevanten Perso-
nen unseres Hauses Informationen vorliegen, die zum 
Zeitpunkt eines Kundengeschäfts noch nicht öffentlich 
bekannt sind, 

b. Anreize zur Bevorzugung eines bestimmten Fi-
nanzinstruments z. B. bei Analyse, Beratung, Empfeh-
lung oder Auftragsausführung vorliegen. 
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c.  Grundsätze oder Ziele, die den Umsatz, das Vo-
lumen oder den Ertrag der im Rahmen der Anlagebe-
ratung empfohlenen Geschäfte unmittelbar oder mit-
telbar betreffen (Vertriebsvorgaben), aufgestellt wer-
den. 

IV. Zur weitgehenden Vermeidung dieser Interessenkon-
flikte ist unser Haus Teil einer mehrstufigen Organisa-
tion mit entsprechender Aufgabenverteilung zwischen 
Sparkassen, Landesbanken und Dienstleistern. 

Wir als Wertpapierfirma selbst wie auch unsere Mitar-
beiter sind entsprechend der gesetzlichen Grundlagen 
verpflichtet, die unter Ziffer I. genannten Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistun-
gen ehrlich, redlich und professionell im Interesse un-
serer Kunden zu erbringen und Interessenkonflikte, so-
weit möglich, zu vermeiden. 

Unabhängig davon haben wir eine Compliance-Organi-
sation eingerichtet, die insbesondere folgende Maß-
nahmen umfassen kann: 

a. Die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen 
mit sogenannten "Chinese Walls", d. h. virtuelle bzw. 
tatsächliche Barrieren zur Beschränkung des Informa-
tionsflusses. 

b. Alle Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit Interessenkonflikte auftreten können, sind zur 
Offenlegung aller ihrer Geschäfte in Finanzinstrumente 
verpflichtet. 

c. Führung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, in 
die Finanzinstrumente, in denen es zu Interessenkon-
flikten kommen kann, aufgenommen werden. Ge-
schäfte in Finanzinstrumenten aus der Beobachtungs-
liste bleiben erlaubt, werden aber zentral beobachtet; 
Geschäfte in Finanzinstrumenten aus der Sperrliste 
sind untersagt. 

d. Führung einer Insiderliste eines Insiderverzeich-
nisses. In diese Liste dieses Verzeichnis werden anlass-
bezogen alle relevanten Personen unseres Hauses, die 
bestimmungsgemäß Insiderinformationen haben (u. a. 
mit Zeitpunkt und Art der Information), aufgenommen. 

e. Eine laufende Kontrolle aller Geschäfte der in un-
serem Haus tätigen relevanten Personen. 

f. Bei Ausführung von Aufträgen handeln wir ent-
sprechend der Allgemeinen Grundsätze der Auftrags-
ausführung der DekaBank / des S-Brokers bzw. der Wei-
sung des Kunden. 

g. Regelungen über die Annahme von Geschenken 
und sonstigen Vorteilen. 

h. Schulung unserer Mitarbeiter. 

i. Überwachung der Einhaltung der Kundeninteres-
sen bei Ausgestaltung und Umsetzung von Vertriebs-
vorgaben. 

j. Berücksichtigung der Kundeninteressen im Rah-
men der Einrichtung, sachgerechter Ausgestaltung und 
Umsetzung des Vergütungssystems. 

k. Berücksichtigung der Kundeninteressen im Rah-
men der Produktüberwachung. 

V. Sind Interessenkonflikte in Einzelfällen ausnahms-
weise nicht durch die obige Aufgabenteilung oder un-
sere Compliance-Organisation vermeidbar, werden wir 
unsere Kunden entsprechend dieser Policy darauf hin-
weisen. Wir werden ggf. in diesen Fällen auf eine Beur-
teilung, Beratung oder Empfehlung zum jeweiligen Fi-
nanzinstrument verzichten. 

VI. Auf Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu 
diesen möglichen Interessenkonflikten zur Verfügung 
stellen. 


